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folgende Änderungen beschlos20D. 

1 .. Im AJ.:'-t .. I ist nach der Z .. 4 .eine ZG4a nit folgendem 

~lortJ.aut einzufügen: 

"4a. § 4·2 Abs .. 1 hat zu lauten: 

'(1) "vlird neben einem 1?c:nsionsannpruch 

aus der PensionGversi.cherung nach diesem }3und.eD-

gesetz mit lmsnahme des Anspruches a.uf lfaisenpension 

noch ErvJerbGoinkommen (Abs.2 und 3) aus' einor gleich­

.. zei tig ausgeübten Ert1erhstätigkei t, die nicht die 

Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz be­

.grtmdet, erzielt, so ruht der Grundbetrag mit dem 

Betrag., ·um den das im I\1onat gebührende Eri-'wrbsein­

konunen 2.5'00 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem 

Betrag, um den die Summe aus Pension und Er\verbs­

einkommen im I·1onat den Betrag von 4 .. 300 S übersteigt • 

. An die Stelle der :Beträge von 2.500 Sund 4 .. 300 S 

.•. treten ab 1.Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 

1.Jänner 1972, die unter Bedachtnahme auf § 32f mit 

der jeweiligen Richtzahl (§ 32a) vervielfachten 

., .. ' 
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l3 en:bfäl1t bei 

Pens~o~en aus Gi 'i sobald. 

jahr vollendet 

hat UX1Ü 

b) die SUID:r..'lG den,::, ,Ü1 dieDor Pensio:i:l 'berliclcsichtig-

teYl_ '''T'r'cl u"r,,!-,"'> '11::::1,n'11 C!t·~ ch","!'lg' er"lor'be'Y1e'n J.-l "',' \. _"'"'~, _ .. ..; j.i" dU, > "" -.lk ,L.!, 

Beitragsmonato der :Pflichtversic::1eJ~tmg oder 

540 beträgt; hiebei sind die Beitragsmonate 
, 

der Pensionsversioherung nach diesem und 

G·e'büh."C"b neben einer J?ension aus eigener I'eh.slonsver ... 

sicherun.g, deren Grundbetrag ''legen Zutreff'ens der 

Voraussetzungen nach lit"a und b nicht ruht, auch 

"eine '1i tVJGllp e:r:tsion , so erstreclct sich der Entfall 

des Ruhells auch auf den Grundbetrag der Wi t'wen-

pension .. ' " 

2 .. Im Art.I ist nach der Z.5 eine Z .. 5a mit folgendem "Iort­

laut einzufügen: 
" 

"5a. § 45 letzter Satz hat· zu lauten:· 
. 

'Die Pensionen sind von dem Tag an \'-lieder zu' ge-

. \'Jähren, mit dem der Ruhensgrund \'Jeggefal1en oder 

das Ruhen des Grundbetrages \'Jegen Zutre:ffons der 

'Voraussetzungen nach § 42 Abs .. 1 l.i t" a und b ent-

fallen ist .. 
'

!! 
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